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AUSZUG qus dem Beschlussregister des Stodtrotes

Öffentliche Sitzung vom 15, April 2019

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung - Genehmigung
einer Ergönzungsverordnung betreffend:

o) die Einrichtung einer Gütertronsportverbotszone, oußer für den
Ortsverkehr, im Buschbergerweg, Winkelstroße, Zur Nohn, Scheidweg,
Am Bohndqmm, Herrenpfod, Wiesenweg, Am Weiherhot Schlüsselhof,
Schöne Aussicht, Schnellewindgosse (teilweise, Housnummer 1 bis 4),
von Asten-Stroße, Am Bennet, de Grond Ry-Stroße, Am Flüsschen,
Bourletgosse, Winweg, Rothfeld und in der Hochstroße (zwischen den
Kreuzu ngen Nöretherstro ße u nd Wei mser Stro ße)

DER STADTRAT,

ln Anbetrocht doss die bestehende Ergönzungsverordnung vom 21, Moi 2008
betreffend die Ausdehnung der Verbotszone für LKW im Buschbergerweg, in der
Winkelstroße,Zur Nohn und im Scheidweg sowie Am Bohndomm, Herrenpfod,
Wiesenweg, Am Weiherhof und Schlüsselhof oufgrund einer fehlerhoften
Bezeichnung oufgehoben wurde;

ln Anbetroch[ doss in der Hochstroße, zwischen der Kreuzung mit der
Nöretherstrqße und der Weimser Stroße,, die LKW-Verkehrsbelostung hoch und unongenehm ist und die Anlieger

diesbezüglich mehrere Beschwerden eingereicht hoben,
die vor Ort befindliche Fohrbohnerhebungen gegebenenfolls zu ersetzen sind,
do domit gegebenenfolls die von den Anliegern geltend gemochte
Lörmbelöstigung reduziert werden könnte,
oufgrund der nicht ousreichenden Breite der Fohrbohn sowie des Mongels on
Bürgersteigen die Sicherheit der Fußgönger und des Fohrrodverkehrs nicht
optimol isl
die Verkehrsbelostung reduziert werden muss,

ln Erwögung, doss dos Gemeindekollegium doher vorgeschlogen hqt ous
verkehrstechnischen Gründen eine Gütertronsportverbotszone für Fohzeuge,
dessen Gesomtgewicht 3,5 Tonnen übersteigt oußer für den Ortsverkehr, im
Buschbergenrueg, Winkelstroße, Zur Nohn, Scheidweg, Am Bohndomm,
Herrenpfod, Wiesenweg, Am Weiherhof, Schlüsselhot und in der Hochstroße
(zwischen den Kreuzungen Nöretherstroße und Weimser Stroße) einzurichten;

Noch Kenntnisnohme des Bürgermeistererlosses vom 1. Mörz 2019, wonoch ein
provisorisches Zufohrtsverbotes für den Gütertronspor[ dessen Gesomtgewicht
3,5 Tonnen übersteigt oußer für den Ortsverkehr, in diesem Bereich für 6 Monote
eingerichtet wurde;

Noch Kenntnisnohme des positiven Gutochtens der zustöndigen Beomten des
öffentlichen Dienstes der Wollonie - Mobilitöt Nomur vom 7. Mön 2019 sowie der
Polizei;

Noch Kenntnisnohme der Bemerkung im Fochousschuss, doss es sinnvoll wöre,
diese Ergönzungsverordnung ouf zusötzliche Stroßen im direkten Einzugsberiech
der vorenruöhnten Stroßen ouszudehnen;

ln Enruögung, doss dos Gemeindekollegium ouf Empfehlung der Venruoltung
vorschlögt die Ergönzungsverordnung ouf folgende Stroßen ouszudehnen:
Schöne Aussich[ Schnellewindgosse (Housnummer 1 bis 4), von Asten-Stroße,
Am Bennet de Grond Ry-Stroße, Am Flüsschen, Bourletgosse, Winweg, Rothfeld;
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Noch Kenntnisnohme folgender lntervention:

Herr Rotsmitglied Thierry DODEMONT (ECOLO): Um dos Einholten der
Ergönzungsverordnung und des Zufqhrtsverbots betreffend den Gütertronsport zu
überprüfen, könnte die Einrichtung von sogenonnten Gewichtsblitzern in Betrocht
gezogen werden.

Aufgrund des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Gesetzes über den Stroßenverkehn

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über
den Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitötsousschuss;

beschließt
einstimmig

die Einrichtung einer Gütertronsportverbotszone, oußer für den Ortsverkehr, im
Buschbergeruveg, Winkelstroße, Zur Nohn, Scheidweg, Am Bohndomm,
Herrenpfod, Wiesenweg, Am Weiherhol Schlüsselhof, Schöne Aussich[
Schnellewindgosse (teilweise, Housnummer 1 bis 4), von Asten-Stroße, Am
Bennet de Grond Ry-Stroße, Am Flüsschen, Bourletgosse, Winweg, Rothfeld und
in der Hochstroße (zwischen den Kreuzungen Nöretherstroße und Weimser
Stroße) a) genehmigen und die stödtische Stroßenverkehrsordnung unter
Anwend u n g folgender Artikel entsprechend o nzupossen:

Artikel 1:

Es wird eine Gütertronsportverbotszone für Fohaeuge, dessen Gesomtgewicht
3,5 Tonnen übersteigt oußer für den Ortsverkehr, in folgenden Stroßen
eingerichtet: Buschbergerweg, Winkelstroße, Zur Nohn, Scheidweg, Am
Bohndomm, Herrenpfod, Wiesenweg, Am Weiherhof, Schlüsselhol Schöne
Aussicht Schnellewindgosse, von Asten-Stroße, Am Bennet de Grond Ry-Stroße,
Am Flüsschen, Bourletgosse, Winweg, Rothfeld und Hochstroße,

Artikel 2:
Eine Zonenbeschilderung mit der Abbildung des Verkehrszeichens vom Typ C23
und mit den Vermerken ,,3,5 T" sowie ,,Außer Ortsverkehr - ExceptÖ desserte
locole" der ollgemeinen Stroßenverkehrsordnung wird on den in Froge
kommenden Stellen ongebrocht

Artikel 3:
Die vorgeschriebenen Stroßenverkehrszeichen sind ordnungsgemöß oufzustellen.

Artikel 4:
Zuwiderhondlu n gen gegen vorstehende Bestimmungen werden mit gewöhnlichen
Polizeistrofen geohndet insofem dos Gesetz keine onderen Strofen vorsieht

Artikel 5:
Gegenwörtiger Beschluss wird der zustöndigen Behörde des
Dienstes der Wollonie zur Genehmigung unterbreitet
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Artikel 6:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend
Ge mein dedekretes ve röffentl icht

den Bestimmungen des

ne ldirektor,
BAUER

Für den Stqdtrot:

Die Vors
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Für g:
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